
S A T Z U N G  der Arbeitsgemeinschaft
Amateurfunkfernsehen e.V. (A G A F e.V.)

Mit den Änderungen die auf der Mitgliederver-
sammlung am 05.05.2007 beschlossen wurden.
§ 1: Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „AGAF e.V. - Ar-
beitsgemeinschaft Amateurfunkfernsehen e.V.“.
Er hat seinen Sitz in Dortmund. Das Geschäfts-
jahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
§ 2: Zweck, Ziele, Aufgaben
Der Verein als Interessengemeinschaft des Ama-
teurfunkdienstes umfaßt den Bereich der Bild-
übertragungsverfahren. Zweck des Vereins ist
Förderung, Pflege, Schutz und Wahrung der In-
teressen der Benutzer dieser Betriebsarten. Der
Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenord-
nung." Darüber hinaus obliegt dem Verein die
besondere Aufgabe, interessierte Jugendliche zu
fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben,
sich mit neuesten Techniken vertraut zu ma-
chen. Dazu gibt der Verein die Zeitschrift „TV-
AMATEUR“ heraus. Mitglieder erhalten diese
Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft
kostenlos. Der Bezug durch Nichtmitglieder ein-
zeln oder im Abonnement ist möglich. Die Ko-
operation mit anderen Funkamateurvereini-
gungen gleicher Ziele im In- und Ausland ge-
hört zwecks Ausbau der internationalen Völker-
verständigung zu den weiteren Zielen des Ver-
eins.
§ 3: Mittelverwendung
Der Verein ist selbstlos tätig, er erstrebt keinen
wirtschaftlichen Gewinn. Mittel des Vereins dür-
fen nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden, insbesondere für Herausgabe des
TV-AMATEUR. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
des Vereins fremd sind oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.
Eventuelle Überschüsse aus Mitgliederbeiträgen
oder Spenden sollen ausschließlich zur Jugend-
förderung, Förderung der internationalen Völ-
kerverständigung, Erforschung sowie Erprobung
neuer Techniken oder anderer gemeinnütziger
Zwecke Verwendung finden. Die mittelbare oder
unmittelbare finanzielle Unterstützung politi-
scher Parteien mit Mitteln des Vereins ist nicht
zulässig.
§ 4: Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahmeantrag
des Bewerbers an die AGAF, durch Annahme
durch den Vorstand und Zahlung des Beitrags
rechtskräftig.
§ 5: Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mit-
gliedes, durch freiwilligen Austritt, Ausschluß
aus dem Verein, oder durch Verlust der Rechts-
fähigkeit der natürlichen Person. Der freiwilli-
ge Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung
gegenüber einem vertretungsberechtigten Vor-
standsmitglied. Er ist nur zum Schluß eines Ka-
lenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von 4 Wochen zulässig. Ein Mitglied kann
durch Beschluß der Mitgliederversammlung mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
ausgeschlossen werden, wenn es in grober Wei-
se gegen die Satzung oder Vereinsinteressen ver-
stoßen hat. Ein Mitglied kann durch den Vor-
stand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen
werden, wenn es den Mitgliedbeitrag nicht frist-
gerecht gezahlt hat.
§ 6: Mitgliedsbeiträge
Der Vorstand erstellt die Beitragsordnung, in
der die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, Fäl-
ligkeiten und Zahlungsmodalitäten näher gere-
gelt sind. Die Beitragsordnung muß von der Mit-
gliederversammlung mit einfacher Stimmen-

mehrheit verabschiedet werden. Die Beitrags-
ordnung ist nach Verabschiedung durch die Mit-
gliederversammlung zum darauffolgenden Ge-
schäftsjahr gültig, soweit in ihr keine anderen
Fristen für das Inkrafttreten vorgesehen sind.
§ 7: Organe des Vereins
Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mit-
gliederversammlung.
§ 8: Vorstand
Der Vorstand besteht aus vier Mitgliedern, die
von der Mitgliederversammlung  gewählt wer-
den: - dem Präsidenten - dem ersten Vorsitzen-
den, - dem zweiten Vorsitzenden - dem Geschäfts-
führer. Jedes Vorstandsmitglied ist mit einem
zweiten Vorstandsmitglied gemeinsam vertre-
tungsberechtigt.
§ 9: Aufgaben und Zuständigkeit des Vor-
standes
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des
Vereins zuständig, soweit sie durch die Satzung
nicht einem anderen Organ zugewiesen sind. Zu
seinen Aufgaben zählen insbesondere - Heraus-
gabe des TV-AMATEUR - Bearbeitung und
Annahme von Aufnahmeanträgen neuer Mit-
glieder - Behandlung von Anträgen von Ver-
einsmitgliedern - Vorbereitung und Einberufung
der Mitgliederversammlung - Aufstellung einer
Tagesordnung - Durchführung der Mitglieder-
versammlung - Ausführung von Beschlüssen der
Mitgliederversammlung - Vorbereitung von
Haushaltsplänen, Buchführung - Rechnungsle-
gung und Erstellung einer Inventarliste - Er-
stellung eines Jahresberichtes, Vorlage der Jah-
resplanung - Information der Mitglieder über
Vereinsangelegenheiten im TV-AMATEUR.
Der Vorstand kann weitere Vereinsmitglieder
zur Mitarbeit als Referenten oder bei der Vereins-
verwaltung beauftragen. Art und Umfang der
Mitarbeit sind in der Geschäftsordnung festge-
legt.
§ 10: Wahl des Vorstandes
Der Vorstand wird für die Dauer von 2 Jahren
von einer ordentlichen oder außerordentlichen
Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmit-
glieder können nur Mitglieder des Vereins wer-
den. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl
im Amt und führt die Geschäfte des Vereins
weiter. Ansonsten endet mit Beendigung der
Mitgliedschaft im Verein auch das Amt als Vor-
stand.
§ 11: Vorstandssitzungen
Der Vorstand beschließt in Sitzungen, zu denen
der erste oder zweite Vorsitzende unter Wah-
rung einer Frist von mindestens vierzehn Ta-
gen die Vorstandsmitglieder schriftlich einlädt.
In der Einladung ist eine vollständige Tagesord-
nung bekanntzugeben. Die Vorstandssitzungen
finden mindestens einmal im Jahr statt und dar-
über hinaus, wenn zwei der Vorstandsmitglieder
dies wünschen. Jedes Vorstandsmitglied hat bei
Abstimmungen eine Stimme. Beschlüsse wer-
den durch einfache Mehrheit herbeigeführt.
§ 12: Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mit-
glied eine Stimme. Die Übertragung der Aus-
übung des Stimmrechtes auf andere Mitglieder
ist nicht zulässig. Bei wichtigen Fragen kann
unabhängig von den Mitgliederversammlungen
eine Mitgliederbefragung durchgeführt werden.
Zur Durchführung wird der jeweils nächsten
Ausgabe des TV-AMATEUR eine Antwortkar-
te beigefügt. Das weitere Procedere ist in der
Geschäftsordnung zu regeln. Die Mitgliederver-
sammlung ist für folgende Angelegenheiten zu-
ständig: - Wahl, Entlastung oder Abberufung
des Vorstandes, - Beschlußfassung über Ände-
rungen der Satzung, - Beschlußfassung über die

Vereinsauflösung - weitere Aufgaben, soweit
dies aus der Satzung oder nach Gesetz sich er-
gibt.
Ordentliche Mitgliederversammlungen finden
mindestens einmal im Jahr statt. Sie werden
vom Vorstand unter Wahrung einer Frist von
mindestens 14 Tagen durch schriftliche Be-
kanntmachung einberufen. Die Bekanntma-
chung muß eine vollständige Tagesordnung ent-
halten. Eine fristgemäße Veröffentlichung von
Einladung und Tagesordnung in vom Verein
herausgegebenen schriftlichen Mitteilungen,
Rundschreiben oder im TV-AMATEUR, die in
der Regel alle Mitglieder erhalten, gilt als frist-
gerechte und ordnungsgemäße Einladung. An-
träge zur Mitgliederversammlung müssen 1
Woche vor der Mitgliederversammlung schrift-
lich bei der Geschäftsstelle eingehen. Außeror-
dentliche Mitgliederversammlungen sind vom
Vorstand auf Antrag der Mitglieder einzuberu-
fen, wenn 10% der Vereinsmitglieder dies
schriftlich unter Angabe der Gründe verlangen.
Dabei sind vom Vorstand die gleichen Regelun-
gen wie bei den ordentlichen Mitgliederver-
sammlungen zu beachten. Jede fristgerecht ein-
berufene Mitgliederversammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
für die bekanntgegebene Tagesordnung be-
schlußfähig. Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Sat-
zungsänderungen bedürfen einer 3/4-Mehrheit
der anwesenden Mitglieder. Hierzu kommt es
auf die Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen
an. Stimmenthaltungen gelten als ungültige
Stimmen. Die Versammlungsleitung obliegt dem
Vorstand. Bei anstehenden Vorstandswahlen ist
durch die Versammlung zunächst mit einfacher
Mehrheit ein Wahlleiter zu bestimmen, der
während der Wahl die Versammlung leitet und
die Durchführung der Wahl überwacht.
§ 13: Protokollierung
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung
ist ein Protokoll zu fertigen, das vom
Versammlungsleiter und dem Protokollführer
zu unterzeichnen ist. Ein Kurzprotokoll ist im
TV-AMATEUR zu veröffentlichen.
§ 14: Rechnungsprüfer
Die Kassengeschäfte des Vereins werden ein-
mal pro Geschäftsjahr überprüft. Hierzu wählt
die vorausgehende Mitgliederversammlung mit
einfacher Mehrheit zwei Kassenprüfer. Die
Kassenprüfer dürfen nicht zugleich auch Vor-
standsmitglieder sein. Termin und Ort für die
Kassenprüfung werden von den Kassenprüfern
und dem Geschäftsführer in gegenseitigem Ein-
vernehmen festgelegt. Das Ergebnis der Über-
prüfung ist in der darauffolgenden Mitglieder-
versammlung bekanntzugeben.
§ 15: Verhältnis zu anderen Vereinigun-
gen.
Der Verein kann, wenn dies mit den satzungs-
mäßigen Aufgaben vereinbar und den Zielen
dienlich ist, sich anderen Vereinigungen korpo-
rativ anschließen, oder schriftliche
Kooperationsvereinbarungen treffen. Diese be-
dürfen der Zustimmung der Mitgliederversamm-
lung mit einfacher Mehrheit.
§ 16: Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins  kann durch Beschluß
der Mitgliederversammlung mit 3/4 der stimm-
berechtigten Mitglieder herbeigeführt werden.
Die Auflösung ist einzuleiten, wenn der alte
Vorstand die Mitgliedschaft gekündigt hat und
in einer Mitgliederversammlung kein neuer Vor-
stand gewählt werden konnte. Bei Auflösung
des Vereins oder Wegfall steuerbegünstiger
Zwecke fällt das Vereinsvermögen an die For-
schungsgemeinschaft Funk e.V., 53113 Bonn,
die es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige Zwecke zu verwenden hat.



S A T Z U N G  der Arbeitsgemeinschaft
Amateurfunkfernsehen e.V. (A G A F e.V.)

Mit den Änderungen die auf der Mitgliederver-
sammlung am 12.04.1997 beschlossen wurden.
§ 1: Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „AGAF e.V. - Ar-
beitsgemeinschaft Amateurfunkfernsehen e.V.“.
Er hat seinen Sitz in Dortmund. Das Geschäfts-
jahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
§ 2: Zweck, Ziele, Aufgaben
Der Verein als Interessengemeinschaft des Ama-
teurfunkdienstes umfaßt den Bereich der Bild-
übertragungsverfahren. Zweck des Vereins ist
Förderung, Pflege, Schutz und Wahrung der In-
teressen der Benutzer dieser Betriebsarten. Der
Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenord-
nung. Darüber hinaus obliegt dem Verein die
besondere Aufgabe, interessierte Jugendliche zu
fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben,
sich mit neuesten Techniken vertraut zu ma-
chen. Dazu gibt der Verein die Zeitschrift „TV-
AMATEUR“ heraus. Mitglieder erhalten diese
Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft
kostenlos. Der Bezug durch Nichtmitglieder ein-
zeln oder im Abonnement ist möglich. Die Ko-
operation mit anderen Funkamateur-
vereinigungen gleicher Ziele im In- und Aus-
land gehört zwecks Ausbau der internationalen
Völkerverständigung zu den weiteren Zielen des
Vereins.
§ 3: Mittelverwendung
Der Verein ist selbstlos tätig, er erstrebt keinen
wirtschaftlichen Gewinn. Mittel des Vereins dür-
fen nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden, insbesondere für Herausgabe des
TV-AMATEUR. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
des Vereins fremd sind oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.
Eventuelle Überschüsse aus Mitgliederbeiträgen
oder Spenden sollen ausschließlich zur Jugend-
förderung, Förderung der internationalen Völ-
kerverständigung, Erforschung sowie Erprobung
neuer Techniken oder anderer gemeinnütziger
Zwecke Verwendung finden. Die mittelbare oder
unmittelbare finanzielle Unterstützung politi-
scher Parteien mit Mitteln des Vereins ist nicht
zulässig.
§ 4: Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahmeantrag
des Bewerbers an die AGAF, durch Annahme
durch den Vorstand und Zahlung des Beitrags
rechtskräftig.
§ 5: Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mit-
gliedes, durch freiwilligen Austritt, Ausschluß
aus dem Verein, oder durch Verlust der Rechts-
fähigkeit der natürlichen Person. Der freiwilli-
ge Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung
gegenüber einem vertretungsberechtigten Vor-
standsmitglied. Er ist nur zum Schluß eines Ka-
lenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von 4 Wochen zulässig. Ein Mitglied kann
durch Beschluß der Mitgliederversammlung mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
ausgeschlossen werden, wenn es in grober Wei-
se gegen die Satzung oder Vereinsinteressen ver-
stoßen hat. Ein Mitglied kann durch den Vor-
stand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen
werden, wenn es den Mitgliedbeitrag nicht frist-
gerecht gezahlt hat.
§ 6: Mitgliedsbeiträge
Der Vorstand erstellt die Beitragsordnung, in
der die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, Fäl-
ligkeiten und Zahlungsmodalitäten näher gere-
gelt sind. Die Beitragsordnung muß von der Mit-
gliederversammlung mit einfacher Stimmen-

mehrheit verabschiedet werden. Die Beitrags-
ordnung ist nach Verabschiedung durch die Mit-
gliederversammlung zum darauffolgenden Ge-
schäftsjahr gültig, soweit in ihr keine anderen
Fristen für das Inkrafttreten vorgesehen sind.
§ 7: Organe des Vereins
Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mit-
gliederversammlung.
§ 8: Vorstand
Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, die
von der Mitgliederversammlung  gewählt wer-
den: - dem ersten Vorsitzenden, - dem zweiten
Vorsitzenden - dem Geschäftsführer. Jedes Vor-
standsmitglied ist mit einem zweiten Vorstands-
mitglied gemeinsam vertretungsberechtigt.
§ 9: Aufgaben und Zuständigkeit des Vor-
standes
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des
Vereins zuständig, soweit sie durch die Satzung
nicht einem anderen Organ zugewiesen sind. Zu
seinen Aufgaben zählen insbesondere - Heraus-
gabe des TV-AMATEUR - Bearbeitung und
Annahme von Aufnahmeanträgen neuer Mit-
glieder - Behandlung von Anträgen von Ver-
einsmitgliedern - Vorbereitung und Einberufung
der Mitgliederversammlung - Aufstellung einer
Tagesordnung - Durchführung der Mitglieder-
versammlung - Ausführung von Beschlüssen der
Mitgliederversammlung - Vorbereitung von
Haushaltsplänen, Buchführung - Rechnungsle-
gung und Erstellung einer Inventarliste - Er-
stellung eines Jahresberichtes, Vorlage der Jah-
resplanung - Information der Mitglieder über
Vereinsangelegenheiten im TV-AMATEUR.
Der Vorstand kann weitere Vereinsmitglieder
zur Mitarbeit als Referenten oder bei der Vereins-
verwaltung beauftragen. Art und Umfang der
Mitarbeit sind in der Geschäftsordnung festge-
legt.
§ 10: Wahl des Vorstandes
Der Vorstand wird für die Dauer von 2 Jahren
von einer ordentlichen oder außerordentlichen
Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmit-
glieder können nur Mitglieder des Vereins wer-
den. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl
im Amt und führt die Geschäfte des Vereins
weiter. Ansonsten endet mit Beendigung der
Mitgliedschaft im Verein auch das Amt als Vor-
stand.
§ 11: Vorstandssitzungen
Der Vorstand beschließt in Sitzungen, zu denen
der erste oder zweite Vorsitzende unter Wah-
rung einer Frist von mindestens vierzehn Ta-
gen die Vorstandsmitglieder schriftlich einlädt.
In der Einladung ist eine vollständige Tagesord-
nung bekanntzugeben. Die Vorstandssitzungen
finden mindestens einmal im Jahr statt und dar-
über hinaus, wenn zwei der Vorstandsmitglieder
dies wünschen. Jedes Vorstandsmitglied hat bei
Abstimmungen eine Stimme. Beschlüsse wer-
den durch einfache Mehrheit herbeigeführt.
§ 12: Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mit-
glied eine Stimme. Die Übertragung der Aus-
übung des Stimmrechtes auf andere Mitglieder
ist nicht zulässig. Bei wichtigen Fragen kann
unabhängig von den Mitgliederversammlungen
eine Mitgliederbefragung durchgeführt werden.
Zur Durchführung wird der jeweils nächsten
Ausgabe des TV-AMATEUR eine Antwortkar-
te beigefügt. Das weitere Procedere ist in der
Geschäftsordnung zu regeln. Die Mitgliederver-
sammlung ist für folgende Angelegenheiten zu-
ständig: - Wahl, Entlastung oder Abberufung
des Vorstandes, - Beschlußfassung über Ände-
rungen der Satzung, - Beschlußfassung über die
Vereinsauflösung - weitere Aufgaben, soweit dies
aus der Satzung oder nach Gesetz sich ergibt.

Ordentliche Mitgliederversammlungen finden
mindestens einmal im Jahr statt. Sie werden
vom Vorstand unter Wahrung einer Frist von
mindestens 14 Tagen durch schriftliche Be-
kanntmachung einberufen. Die Bekanntma-
chung muß eine vollständige Tagesordnung ent-
halten. Eine fristgemäße Veröffentlichung von
Einladung und Tagesordnung in vom Verein
herausgegebenen schriftlichen Mitteilungen,
Rundschreiben oder im TV-AMATEUR, die in
der Regel alle Mitglieder erhalten, gilt als frist-
gerechte und ordnungsgemäße Einladung. An-
träge zur Mitgliederversammlung müssen 1
Woche vor der Mitgliederversammlung schrift-
lich bei der Geschäftsstelle eingehen. Außeror-
dentliche Mitgliederversammlungen sind vom
Vorstand auf Antrag der Mitglieder einzuberu-
fen, wenn 10% der Vereinsmitglieder dies
schriftlich unter Angabe der Gründe verlangen.
Dabei sind vom Vorstand die gleichen Regelun-
gen wie bei den ordentlichen Mitgliederver-
sammlungen zu beachten. Jede fristgerecht ein-
berufene Mitgliederversammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
für die bekanntgegebene Tagesordnung be-
schlußfähig. Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Sat-
zungsänderungen bedürfen einer 3/4-Mehrheit
der anwesenden Mitglieder. Hierzu kommt es
auf die Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen
an. Stimmenthaltungen gelten als ungültige
Stimmen. Die Versammlungsleitung obliegt dem
Vorstand. Bei anstehenden Vorstandswahlen ist
durch die Versammlung zunächst mit einfacher
Mehrheit ein Wahlleiter zu bestimmen, der
während der Wahl die Versammlung leitet und
die Durchführung der Wahl überwacht.
§ 13: Protokollierung
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung
ist ein Protokoll zu fertigen, das vom
Versammlungsleiter und dem Protokollführer
zu unterzeichnen ist. Ein Kurzprotokoll ist im
TV-AMATEUR zu veröffentlichen.
§ 14: Rechnungsprüfer
Die Kassengeschäfte des Vereins werden ein-
mal pro Geschäftsjahr überprüft. Hierzu wählt
die vorausgehende Mitgliederversammlung mit
einfacher Mehrheit zwei Kassenprüfer. Die
Kassenprüfer dürfen nicht zugleich auch Vor-
standsmitglieder sein. Termin und Ort für die
Kassenprüfung werden von den Kassenprüfern
und dem Geschäftsführer in gegenseitigem Ein-
vernehmen festgelegt. Das Ergebnis der Über-
prüfung ist in der darauffolgenden Mitglieder-
versammlung bekanntzugeben.
§ 15: Verhältnis zu anderen Vereinigun-
gen.
Der Verein kann, wenn dies mit den satzungs-
mäßigen Aufgaben vereinbar und den Zielen
dienlich ist, sich anderen Vereinigungen korpo-
rativ anschließen, oder schriftliche
Kooperationsvereinbarungen treffen. Diese be-
dürfen der Zustimmung der Mitgliederversamm-
lung mit einfacher Mehrheit.
§ 16: Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins  kann durch Beschluß
der Mitgliederversammlung mit 3/4 der stimm-
berechtigten Mitglieder herbeigeführt werden.
Die Auflösung ist einzuleiten, wenn der alte
Vorstand die Mitgliedschaft gekündigt hat und
in einer Mitgliederversammlung kein neuer Vor-
stand gewählt werden konnte. Bei Auflösung
des Vereins oder Wegfall steuerbegünstiger
Zwecke fällt das Vereinsvermögen an die For-
schungsgemeinschaft Funk e.V., 53113 Bonn,
die es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige Zwecke zu verwenden hat.

alte Satzung


